
 
 
 

Antrag auf Sendeberechtigung für 
einrichtungsbezogene Mailverteiler 
Bitte geben Sie diesen Antrag ausgefüllt und von der Einrichtungsleitung unterschrieben im 

Sekretariat des BITS (V0-207) ab. 

 
 
Zugang wird beantragt für Fakultät / Abteilung / Einrichtung: 

 
 
 

 

 
 

Zugang sollen folgende Personen erhalten: 
Die eingetragenen Personen müssen bereits im BIS Personenverzeichnis samt 
Telefonnummer und E-Mailadresse eingetragen sein: 

 
 
 
 

1. Person BITS-Benutzername 
 

 
 

2. Person BITS-Benutzername 
 

 
 

3. Person BITS-Benutzername 
 

 
 

Folgenden Personen soll dasselbe Recht entzogen 

werden: 
Bitte tragen Sie hier ggf. die Namen von Personen ein, die bisher Zugangsrechte hatten, die 
nun aufgehoben werden sollen: 

 
 
 
 
 

Unterschrift der Einrichtungsleitung 
 
 
 
 
Wird im BITS ausgefüllt: 
Recht wurde eingerichtet am  , von    



Hinweis zur Sendeberechtigung für einrichtungsbezogene Mailverteiler 
 

Im Personen- und Einrichtungsverzeichnis (PEVZ) der Universität sind alle Mitarbeiter*innen mit 
ihren dienstlichen Kontaktdaten erfasst und einer oder auch mehreren Einrichtungen zugeordnet. 
Daraus entstehen für jede Einrichtung im PEVZ automatisch Mailverteiler, in der alle Angehörigen 
dieser Einrichtung mit ihrer Mailadresse enthalten sind. Alle Mitarbeiter*innen können auf diese 
Weise Mails empfangen und senden, wobei nur die Mailverteiler von Einrichtungen beschickt 
werden können, in denen eine Person selbst enthalten ist.  
 
Eine Übersicht über die Mailverteiler einer Person wird im PEVZ bei jedem Personeneintrag unter 
dem Link "Meine E-Mailverteiler" angezeigt. 
 
Das hier beantragte Recht ermöglicht es Mitarbeiter*innen darüber hinaus auch solche 
Mailverteiler zu beschicken, in denen sie nicht selbst enthalten sind.  
 
Das Recht wird für die Mailverteiler der auf diesem Antrag genannten Einrichtung mitsamt der 
untergeordneten Einrichtungen eingerichtet.  
 
Dieses Recht eignet sich besonders für Personen in der Einrichtungsleitung, die alle Verteiler 
"ihrer" Einrichtung beschicken wollen. Der Antrag muss von der Leitung der Einrichtung 
unterschrieben werden, der die Mailverteiler zugeordnet sind (das muss nicht zwangsläufig der/die 
Vorgesetzte der berechtigten Person sein.). 


